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Bekanntmachung
Vetrefsend Aenderung der Ausfübrnngsbesttmmungeu zu der Ver¬
ordnung über den Verkehr mit Schuhsohlen, -SohbLnfchonern, Soh-
kenVewehrungen und Lederersatzstoffen vom 4. Janüar 1917 (Reichs-

Gesetzbl. S . 10). Vom 1. August 1917.
Auf Grund des § 1 der Bekanntmachung Mer den Verkehr

mit Schnhlvaren , Sohlenschonern , Sohlenbewehrunaen und Leder-
ersahstosfen vom 4. Januar 1917 (Reichs-GesetzÄ. S . 7) wird
folgendes bestimmt : f

Art ikel  1 . Im 8 1 der Ansführungsbestimmüngen vom
4. Januar 1917 (Rcichs-Gesetzbl. S . 10) werden

1. in der ersten Zeile die Worte „oder Holz" gestriclien,
2. in der zweiten Zeile tiarf) dem Wdrte „Leder" die Worte

„oder Holz" eingefügt.
Artikel  2 . Die Bestimmungen treten mit dem 1. Septem-

der 1917 in Kiaft.
Berlin , den 1. August 1917.

Der Stellvertreter oes Reichskanzlers.
_ Dr . Helfferich. __

Pfklinntmachung
über das Verfahren vor den« nach Artikel HI 8 5 der Bekannte
ntajchinng über die Errichtung einer Herstellungs - und Vertriebs-
gesellsck-aft in der Seife nindustrie vom 9. Juni 1917 (Reichs-
iGesekbl. S . 485 ) eingesetzten Schiedsgerichte . Vom 29. Juli 1917.

Auf Grund des Artikels III 8 5 Abs. 3 der Bekanntmachungr  die Errichtung einer Herstellungs-und Vertriebsgesellschast iüSeifenindustrie vom 9. Juni 1917 (Reickis-Gesetzbl. S . 465)
tvrtd folgendes bestimmt : {

Artikel  1 . Auf das Verfahren vor dein Schiedsgerichte
finden die Vorschristien der Bekanntmachung über das Verfahren
vor den nach Artikel III 8 b der Bekanntmachung über die Er-
rychüung von Herstellungs - und Vertriebsgesellschaften in der
Sckmhindustrie vom 17. März 1917 (R>eichs-ÄÜetzb!. S . 236 ) ein-
aesetzten Sck-iedsgcrichten vom 29 . Juli 1917 (Reichs-Gesetzblatt
&.  678) entspreckiende Anwendung,

Artikel  2 . Die Bestimmung tritt mit dem 1. August 1917

Berlin,  6cii 29 . 3ailt 1917 . -
Der Stellvertreter des Reichskanzler? .

__ Dr . Helfferich. _ _ _
Verordnung

über Höchstpreise für Grünkern . Vom 31 . Juli 1917.
!Anf Guntd der Verordnung über Kriegsma ßnahmen zur Siche¬

rung der Volksernährung vom 22 . Mai 1916 (Reichs-GeseM.
S . 401) in Verbindung mit 8 1 der Verordnung über die Er-
rülüung eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916 (Rcichs-
Gesetzbl. S . 402) toird verordnet:

81 . Der Preis für 1Q0 Kilogramm Grünkcrn aus der Ernte
1917 darf bei der Veräicherung durch den Erzeuger 90 Mark
mcht übersteigen. Erfolgt die Mnahme nachdem 15. Aügust 1917,
w dürfen dem Höchstpreis für jeden folgenden angefangenen halben
Monat 20 Pfg . zugesch-tagen werden.

'8 2. Dt'r Preis gilt für die gedörrte , geschälte, unvermahlene
Frucht , ausschließlich Sack, und für Barzahlung innerhalb vier¬
tln Tagen nach Abliefernng . Fi'ir leihweise Ueberlassung der Säcke
darf eine Sa ckleih gebühr bis zu 2 Mk. für die Tonne berechnetwerden.

D . r Preis umfaßt die Kosten der Beförderung bis zur Ber-
!adestelle des Ortes , von dent aus die Ware mit der Bahn oder
zu Wlasser versandt ivird . solvie die Kosten des Einladens daselbst.

i83. Die in dieser Verordnung festgesetzten Preise sind Höchst¬
preise int Sinne des Gesetzes, stressend Höchstpreise, vom 4. August
1914 , in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember
1.314 ReickB-Gesetzbl. S . 516 ) in Verbindung mit den Bekannt-
mach ugen vom 21. Januar 1915 (NeichS-'Gesetzbl. Seite 25)
33 . ärz 1916 lReickis Gesetzbl. Seite 183 und 22 . März 1917
(Rnchs -Gesetzbl. S . 253 ).

84 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungm Krau.
Berlin,  den 31 . Juli 1917.

Der Präsident des Kiiegsernährungsamts.
_ von Batvcki.

Bekanntmachung
betreffend Aendermig der Aussübrnngsb ^stimmungen zu der Bei¬
ordnung über den Verkehr mit Zucker im. Betriebsjahr 1916/17

^ Von: 28 . Juli 1917.
« Jül ' Verordnung scher den Verkehr mit  Zucker im
Betriebdmlw 1916/17 vom 14. Septencher 1916 (Reichs -Gesetzbl.

S . 1032 ) in VeMndnng mit 8 1 der Verordnung über die Errich¬
tung eines Kriegsernährungsamts vom 22 . Mat 1916 RrichH-
Gesetzbl. S . 402 ) wird bestimmt:

Artikel  I . § 14 der Ausstchrun ^sbestinunniipen zu der
Verordnung über den Verkehr mit Zucker im Betriebs -johr 1916/17
vom 27 . September 1916 tReichs -Gesetzbl. S . 4085 ) wird wie folgt
geändert:

1. 9lbst 3 erhält folgende Fassung:
Betragen die Austvendungen der Fabriken für je 50 Mv-

granun Rohzucker mehr als 15,25 Mark , so werden den Fa¬
briken 10 voni Hundert des Mehrbetrags von der Reiehs-
znckerausgleichsgesellschaft vergütet . Als Auftvendn -!gen gilt
der Rohzucker Pr eis zuzüglich der Fracht und des nach Abs. 2
Satz 1 an die ReichAnckermlsgleichsgesettschast zu zahlenden!
Betrags ; in den Fällen :, in denen nach Abs. 2 Satz 2 dre
Reichszuckerausgleichsgesellschaft der Fabrik einen Betrag
zil erstatten hat , mindern sich die Anfwendüngen um diesen
Betrag.

2. Als Mß4 wird folgende Vorschrift cingefügt:
Die Bestimmungen im Abs. 2 und 3 gelten für Erst¬

erzeugnisse. Für Nachcrzeugnisse gelten sie mit der Maß¬
gabe, daß an Stelle des Betrags von 15,25 Mark der Betraa
von 13,45 Mark und an Stelle des Satzes 10 vom Hundert
der Satz 23 vom Hundert tritt.

Artikel  II . Tie Aenderungen treten mit Wirkung vom
1. Oktober 1916 in Kraft.

Berlin , den 28 . Juli 1917.
Der Präsident des Kriegsernahrungsawts.

_ von Bato cki. __
Bekanntmachung

scher Lieferung von Heu für das Heer. Voni 25 . Juli 1917.
Ms Behörde , die auf Grund des 8 4 Absatz 2 der Verordnung

des Bundesrats über den Verkehr mit Heu ans der Ernte 191,
vom 12. Juli 1917 (Reichis-Gesetzbl. S . 599 ff) bei Weigerung
oder Säumnis eines Liesernngsverbandes oder einer Gemeinde be¬
rechtigt ist, die Lieferung zwangsweise herbeiznführen , tvird die
örtlich zuständige Provinzialdirektion bestimmt.

Tarnt stadt, den 25 . Jnli 1917.
Gvoßherzogliches Ministerium des Innern

$ . 85. : Schl iepha  ke.

An den Oberbürgnmeister zu Gietzen und an die Grotzh.
Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Vorstehende Bekanntmachung nebst Verordnung ist ortsüblich

zu veröffentlichen . (Verordnung siehe Kreisbilatt Nr . 128 .)
Gießen,  den 2. August 1917.

Großherzogttches Krcisamt Gießen.
Dr . U f i n g e r.

B e t r . : Seifc - Verbrauchsregelnng.
An die Grotzh. Bürgermeistereien der Landgemeinden

des Kreises.
Im Anschluß an die Bestimmung über Seife -Verb rau chs-

regelung vom 9. Dezember 1916 (Kreisbilatt 97r. 159) ordnen mit
auf Antrag der Seifenherftelluugs - und Vertriebsgcsellschaft in
Berlin W. 30, Hoheustaufenstr . 33 , an , daß die Ihnen von den
Händlern iin den ersten hxei Magen des Kalendermouats übergebensr
Seiferiabschnitte , ivvbei die einzelnen Abschnitte gebündelt werden
rnüfsen, in einer von dem Einreicher zu fertigenden Anfstellnngl
ttber die eingelieferten Abschnitte zu verzeichnen sind, und daß
diese Aufstellung , für deren Richttgkeit der Einreicher durch U,tta>
schrist Ihnen gegenüber einznstehetl hat , von Ihnen auf ihre
Richttgkeit zu prüfen und zu bestätigen ist, womit Sie bann ge¬
nannter Gesell schast gegenWer füi die Nichtigkeit einsdehen. Dem
Einreicher ist durch Sie eine Empfangsbestättgung mit Ntrterschrift
und Dienstsiegel zu behändigen , welche der Meinhändler dem Groß-
Händler zweW Bezugs -von Seife einA-nsenden hät . Die in Beirucyt
kotnnienden Meinhandelsgeschäfte sind von Jhüen entspreclxmd zu
bedeuten . Die bei Ihnen eingereichten Unterlagen sind von Ihnen
aufzubewahren und auf Verlangen legittnnerten Beamten genannbep
GeseNsä-aft zur Einsicht zu überlassen.

Gießen,  den 13. August 1917.
Grvßherzogliches Kieisamt Gießen.

_ Dr . Usdnger.
Bekanntmachung

Pferdefleisch vom 13^ Dezember 1916 ?Äeich^ GeseM ." S .' " lllölff
12 der Verordnung des Neichskanzlers über die Rege^und deZ



lxna des Fletsch Verbrauchs vom 21. August 1916 (Reichs-Gesetzbl.
d 941) bestimmen wir Im Anschluß <rn unsere Bekanntmachung
Mer Pferdefleisch vom 5. April 1917 (RegierungM . S . 94) das
Nachsteherlde:
. 8 1. Die Ausfuhr von Pferden, die «ur Schlachtung bestimmt
find, sowie von Pseidefleisch aus einem Mmmunalverband ist nur
mit Genehmigung des GrrM . KieiSantts gestaltet. Das Unter¬
nehmen der Ausfuhr steht der Ausfuhr gleich.

8 2. Zuwiderhandlungen werden mtt Gefängnis bis zu einem
Jahr und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer dieser
Strafen bestraft.

Neben der Strafe können die Gegenstände, auf die sich die
strafbare Handlung bezieht, einye-ogen werden, ohne Unterscliied,
ov sie dem Täter gehören oder nicht.

Darmstadl, den 3. August 1917.
GroßherzoalichesMinisterium des Innern.

I . V. : Schl iep ha ke.

An das Großh. Polizeiamt Gießen, die Großh. Bürger¬
meistereien der Landgemeindendes Kreises, Großh. Polizei¬

amt Gießen und die Großh. Gendarmerie des Kreises.
Vorstehendes ist ortsüblich bekannt zumachen, Zuwiderhandlun¬

gen find »ur Anzeige zu bringen
ßcn . 'Gie den S.  August 1917.

Groß herzogliche rersamt Gießen,
vr . Us i n g c r.

Betr . : Beschlagnahmt der Bindeganeiden.
An den Oberbürgermeister der Stadt Gießen und an die
Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinden des KreiieS.

Da sämtliches Biirdeaarn der Beschlagnahme unterliegt, werden
auch die in den landtmvrschastlicheu Betrieben anfallenden Binde-
Sa rnenden hiervon ersaht.

Das KriegslvirtschaftSamthat angeordnet, daß die Bindegarrr-
rnden durch die GenreindebeHörden zu famuieln und bis zur -Mese-
ttota an die noch bekanntzugebende HäuPtsMutnelstellr aufznbewah-
VSt ftnd.

Die Bedingungen, imter denen der Ankauf der Bindegarn enden
ersolttt. sind bei uns zu erfahren.

Ueber die abgelicferttn Mengen sollen namentliche Listen ae-
Mrt werden. Bei der Ablieferung hat fick jeder einzelne Landwirt
<pel<feeki0 darüber z-u erklären, ob er in Geinäßheit der Beding rm-
zem Anspruch auf Gegenlieferung umgesponnenenGarnes erhebt.
Hierüber ist ein Bernds in die Liste auszuneh!neu.

Nach erfolgter vMieferung an die Hauptsammelstellc hätten die
GemeindebehördenVerrechnung mit den Landwirten oorzunebmen.

Gießen,  den 31. Juli 1917.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

Vr. Us 1nger.
B ekr. : HeLllieferung.
Ain den Oberbürgermriftcr zu Gießen und die Großh.

Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
'M : Vestimwung Großh Ministeriums des Innern vom

26. 5Mi 1917 hat der Kreis Gießen bis 30. Mveinber 1917

§0Donnen Heu abznliefern.Tie Ächerstielluna der mrgcfordertenenge hat sofort zu erfolgen urrd werden Sie angewiesen, die
0ren Lufcrleaten Mengen, die Jh -uen dutth unsere Kommissionäre

„Vereinigte Getreidehäudlett' mitgeteilt worden sind oder noch
niitgeteilt iverden, auf die BerpfttckOeten Äntm Berücksichtigung
bei' tunchandeuen Vorräte Und des vorhandenen Viehs zu verteilen
Und für rechtzeitige dMirfevung zu sorgen. Tie für das Heu
festgesetzte Vergütung ergibt sich aus den 4 und 5 der Ver¬
ordnung vom 12. Jtüi 1917 / NxiMgesetzbl. S . 599 .̂

Gießen,  den Äl . JMi 1917.
Großherzoaliches Kreisamt Gießm.

vr . Usiuge r.

Bekanntmachung
!Über den Verkehr nrit Heu aus der Ernte 1917. Vom 6. August 1917.

Auf Grund des ß 8 der Verordnung des Stellvertreters des
Reichskanzlers über den Verkehr mit Heu aus der Ernte 1917,
vom 12. Juli 1917 (Neichs-Gcsetzbl. S . 699, Kreisblatt Nr . 128
von 1917), wird die Bestimmung des ß 6 der Verordnung ftir den
Klein verkauf von Heu außer Kraft geietzt.

Darmstadt, den 6. August 1917.
Grobherzogliches Ministerium des Innern.

I . V : Schliepha ke.

An dtn Oberbürgermeister zu Gießen und die Großh.
Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Vorstehende Bekanntmachung nebst Verordnung (siehe Kreis-

Matt Ni'. 126) ist orlsMlich bekanntzu machen.
Gießen,  den 10. August 1917.

Großherzoalich, - Kreisamt Gießen.
I . V. : Luitgermann.

Betr . : Tie Feier des Eedanfestes.
An die Schulvorstände des Kreises.

Wir empfehlen Ihnen , die obenbezeichnetc Feier in der vorge-
schriebeneu Weise begehen zu lassen.

Gießet ! , den 7. August 1Ü17.
Großherzogttche Kreisschulkommission Gießen.

_ I . B. : L a n g er ma n n._
Bekanntmachung.

Betr . : Mühlen vevifioneri.
Die Gefell schaftsmühl-c (Luhntühie) ch Großen-Lruden Ist HC

auf weiteres wegen Nnziuverttlssigkeit des ^»etriebsletters geschlvssev
worden.

Gießen , heu 13. 9lugust 1917.
Großherzogliches Kreisaml Gießen.

__ I . D. : Lang ermann. _
Betr . : Verbot der Butterabgabe an Kriegsgefangene.
Mn den ObcrbürgcrmklsLer zu Gießen und die GroW.

Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Das Kriegmintsleriüun hat in Anbetraü-t der mangelndem

Butterversorgung der eiichemnschen Bevölkerung unederholt ver¬
boten, daß Butter mr Kriegsgefangeneverabreicht wir!' . 9fti Stelle
der hat Margattne m  Treten , die die Arbeitgeber der
Kriegsgefangenen bei dem Stanrmlaaer anzu fordern haben, 'lftchü-
beachtung des Verbots hat die fturÜcWiehmrg der Kriegsgefangenen
zur Folge. Sie wollen dies wmf] ortsübliche Beklamttmachuna-
dtur Kenntnis der landwirtschaftlicĥ!i -Lrbeirgeber bringen und
jeden Fall ber Zrpviderhaudttmg, ar«h das unberechtWtt Anßoideru
von Butter durch Wachtmannschaftenoder Kriegsgefangene fürÄ  zU unserer Kenntnis zu bringen,damit Bestrafung beantragtn kann.

Gießen,  d« ! 1. August 1917.
Großberzoglick)es Krcisamt Gießen.

I . V. : Lan g ermann.
Betr . : Feldrüge verfahren.

An die Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

Die Feldrügeregistcr find bis f pä t eft̂ n S zu m 8 6. b.  M 1s.an die Herren Amtsauwmte einzusenden. Guhaltung des Termins
wird Ihnen zur Pfticht gemacht.

Gießen,  den 10. August 1917.
GroßherzoglicheöKreisamt Gießen.

I . V. : Dem merde.

Bekanntmachung.
Betr . : Vtaßregeln gegen die Maul - und Kbruenseuchc.

Wir bringen zur allgeureinen Kenntnis, daß auf Grund der
im NeittiSaiMiger veröfseutli<lcheu Nachweifttng über' den Stand
der Manl - und Klauenseuche voin 1. ds . Mts . als verseucht zu
gelten haben: Danzig, P-otsoam, Frarrkfurt, KöSlin, BronibeDg.
Lieg ui tz. Oppeln, Ma.gdeburg, Erfurt , Hawuove!', Hildes heim.
MmsLer. Arnsberg, Dassel, Cöln, Aachen, Sigmaringen . Ober-
hapern, Schtvabett. Schwarzwaldkreis, IagstkveiS, DonaukrctS,
Koiislarrz, ,Freiburg , Mecklenbnrg-'Schweriu, Gotha, Lippe. Ol« -
Äfaü, ÄUhringeu.

Gießen,  Ken 11. August 1917.
Grobherzogliches KrciSamt Gießen.

I . V.: öernnterbc.

Bekanntmachung.
Betr . : Fcldbereinigung Kesselbach.

In der Zeit voni 22.  bis ein sch!ich lick) 29. Llugust 1917 liegt
werktags auf deni Rathaus zu Kesielbach das GeldausglrichnugSder-
»eichnis nebst Beschluß iwit 18. Juli 1917 zur EinfiäK der Be¬
teiligten offen.

Tagfahrt zur Erhebung von Eftrwendnugeu hier̂ gc» rindet
daselbst Tonnerstag , den 30. Augnst 1917, vormittags 107* b«is
11 Uhr statt, wozu ich die Beteiligten mit der Androhung einlade,
daß die Nichterschcinenden mir Eimvendungen ausgeschlossen sind.

Die Eimvendutrgenfind schrifttich eitrzureick̂en.
Fri eob e r g , den 4. Tlugust 1917.

Ter Großherzogliche Feldlxncinigungskomnnssär.
Schnittspahn,  Regierungsrat.

Dienstnachrichten des Großh . Kreisamts Gießen.
Betr . : Die Zulassung von Losen answärtiger Lotterien zum

Ben rieb im Großher-ogttim.
Großh. Ministerium des Imiern hat dem Bayerisüiei! Lairdes-

verband des Deutschen LuftslottenvereinS E. B in .München
dve .Erlaubnis erteilt, 6000 Lose zu je 1,10 Mk. einer am 4. Dv-
«mher 1917 zu veranstaltenden Geldlotterie innerhalb des Grvß-
yerzogtums zu vettreiben.

Zum Vertrieb in Hessen dürfen nur mit dem hessischen Zu-
lassunassternvelversehene Lose gelangen.

Mähvend der Z-ert des VerttiÄ>es der Lose zur 1. Klasse einer
Kömgl. Pveuß. Staatsloltcric ist Aukündigiurg, Ausgabe und
Vertrieb der Lose in Hessen nicht gesdattet.

Zwitlingsrunddruct der Brühl ' schen  Un 'v.-Buch° und Steindruckerei. R. Lange,  Gießen
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